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BERICHTIGUNG 

der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung)  

(ABl. L 119 vom 4.5.2015, S. 1-88) 

(In erster Lesung am 12. März 2014 festgelegter Standpunkt des Europäischen Parlaments im 

Hinblick auf den Erlass der genannten Verordnung 

P7_TA(2014)0212 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

Die genannte Verordnung wird gemäß Artikel 231 der Geschäftsordnung des Europäischen 

Parlaments wie folgt berichtigt: 

 

Seite 14, Erwägungsgrund 71, Satz 5 und 6 

Anstatt: 

"(71) … 

Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen. 

Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter 

denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person 

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten, sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische oder statistische Verfahren für 

das Profiling verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit 

denen in geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu 

unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden und das Risiko von 



 2/8  

DE 

Fehlern minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den 

potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person 

Rechnung getragen wird und mit denen verhindert wird, dass es gegenüber natürlichen 

Personen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion 

oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen oder 

Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen 

oder zu Maßnahmen kommt, die eine solche Wirkung haben." 

muss es heißen: 

"(71) … 

Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen. Um unter Berücksichtigung der 

besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber eine faire und 

transparente Verarbeitung zu gewährleisten, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche geeignete mathematische oder statistische Verfahren für das Profiling 

verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in 

geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen 

personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern 

minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den 

potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person 

Rechnung getragen wird und unter anderem verhindern, dass es gegenüber natürlichen 

Personen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion 

oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen oder 

Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen 

oder zu einer Verarbeitung kommt, die eine solche Wirkung hat." 

 

Seite 55, Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung) 

." 
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Seite 58 Artikel 41 Absatz 3 

Anstatt: 

"(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Kriterien für die 

Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an 

den Ausschuss." 

muss es heißen: 

"(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Anforderungen an die 

Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an 

den Ausschuss." 

Seite 58 Artikel 41 Absatz 5 

Anstatt: 

"(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß 

Absatz 1, wenn die Voraussetzungen für ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt 

sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar 

sind." 

muss es heißen: 

"(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß 

Absatz 1, wenn die Anforderungen an ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind 

oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind." 
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Seite 59 Artikel 42 Absatz 7 

Anstatt: 

"(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für 

eine Höchstdauer von drei Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert 

werden, sofern die einschlägigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden. Die 

Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch 

die zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung 

nicht oder nicht mehr erfüllt werden." 

muss es heißen: 

"(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für 

eine Höchstdauer von drei Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert 

werden, sofern die einschlägigen Kriterien weiterhin erfüllt werden. Die Zertifizierung wird 

gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Kriterien für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr 

erfüllt werden." 

Seite 60, Artikel 43 Absatz 3 Satz 1 

Anstatt: 

"(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt 

anhand der Kriterien, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde 

oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss genehmigt wurden. ." 

muss es heißen: 

"(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt 

anhand der Anforderungen, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss genehmigt wurden. ." 
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Seite 60, Artikel 43 Absatz 6 

Anstatt: 

"(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien nach 

Artikel 42 Absatz 5 werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form 

veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese Anforderungen und Kriterien auch 

dem Ausschuss. Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel in 

ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

muss es heißen: 

"(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien nach 

Artikel 42 Absatz 5 werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form 

veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese Anforderungen und Kriterien auch 

dem Ausschuss." 

Seite 69 Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe p 

Anstatt: 

"p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung 

der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 

abfassen und veröffentlichen;" 

muss es heißen: 

"p) die Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der 

Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 43 abfassen und veröffentlichen;" 

Seite 74, Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe c 

Anstatt: 

"c) der Billigung der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Artikel 41 Absatz 3 

oder einer Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 Absatz 3 dient," 
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muss es heißen: 

"c) der Billigung der Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle nach Artikel 41 

Absatz 3, einer Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 Absatz 3 oder der Kriterien für die 

Zertifizierung gemäß Artikel 42 Absatz 5 dient," 

Seite 74, Artikel 64 Absätze 6, 7 und 8 

Anstatt: 

"(6) Die zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf 

nicht vor Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist an. 

(7) Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses 

s weitestgehend Rechnung und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der 

Stellungnahme auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats 

mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; gegebenenfalls übermittelt sie 

den geänderten Beschlussentwurf. 

(8) Teilt die betroffene Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des Ausschusses innerhalb der Frist 

nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, dass sie 

beabsichtigt, der Stellungnahme des Ausschusses insgesamt oder teilweise nicht zu folgen, so 

gilt Artikel 65 Absatz 1." 

muss es heißen: 

"(6) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 

genannten Beschlussentwurf nicht vor Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist an. 

(7) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des 

Ausschusses s weitestgehend Rechnung und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach 

Eingang der Stellungnahme auf elektronischem Wege unter Verwendung eines 

standardisierten Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; 

gegebenenfalls übermittelt sie den geänderten Beschlussentwurf. 

(8) Teilt die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des 

Ausschusses innerhalb der Frist nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels unter Angabe der 

maßgeblichen Gründe mit, dass sie beabsichtigt, der Stellungnahme des Ausschusses 

insgesamt oder teilweise nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1." 
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Seite 74, Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe a 

Anstatt: 

"a) wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen 

maßgeblichen und begründeten Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der 

federführenden Behörde eingelegt hat oder die federführende Behörde einen solchen 

Einspruch als nicht maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. …;" 

muss es heißen: 

"a) wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen 

maßgeblichen und begründeten Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der 

federführenden Aufsichtsbehörde eingelegt hat und sich die federführende 

Aufsichtsbehörde dem Einspruch nicht angeschlossen hat oder den Einspruch als nicht 

maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. …;" 

Seite 76, Artikel 69 Absatz 2 

Anstatt: 

"(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b 

und Absatz 2 ersucht der Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung 

seiner Befugnisse weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen." 

muss es heißen: 

"(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absätze 1 und 2 ersucht 

der Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse weder 

um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen." 

Seite 77, Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe l 

Anstatt: 

"l) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den Buchstaben e und f genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren;" 
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muss es heißen: 

"l) Überprüfung der praktischen Anwendung der Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Verfahren;" 

Seite 77, Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe o 

Anstatt: 

"o) Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und deren regelmäßige Überprüfung gemäß 

Artikel 43 und Führung eines öffentlichen Registers der akkreditierten Einrichtungen 

gemäß Artikel 43 Absatz 6 und der in Drittländern niedergelassenen akkreditierten 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7;" 

muss es heißen: 

"o) Genehmigung der Zertifizierungskriterien gemäß Artikel 42 Absatz 5 und Führung 

eines öffentlichen Registers der Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen gemäß Artikel 42 Absatz 8 und der in 

Drittländern niedergelassenen zertifizierten Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

gemäß Artikel 42 Absatz 7;" 

Seite 77, Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe p 

Anstatt: 

"p) Präzisierung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf die 

Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 42;" 

muss es heißen: 

"p) Genehmigung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf 

die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43;" 

 

 

 


